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Eckpunkte zu einem „Interventionsrecht“ im Beteiligungsverfahren 

 

 

Ziel: 

Erhöhung der Verbindlichkeit der Beteiligung sowie der Akzeptanz des Prozesses; 

nicht Verzögerung oder Abbruch des Prozesses 

 

 

Wann möglich? 

 Entscheidung über übertägige Erkundung (§ 14 StandAG) 

 Auswahl für untertägige Erkundung (§ 17 StandAG) 

 Standortvorschlag durch BfE (§ 19 Abs. 1 StandAG) 

→ Intervention max. ein Mal vor diesen Meilensteinen 

 

 

Wirkung: 

 Die in einer Intervention aufgeworfenen Fragen müssen vor der Fortsetzung des 

Prozesses geklärt werden 

 Das Ergebnis fließt in den weiteren Prozess ein 

 

 

Wer darf intervenieren? 

Gesellschaftliches nationales Begleitgremium (§ 8 StandAG) eigenständig oder nach 

positiver Prüfung von Anträgen der Bürgerversammlungen (§ 10 StandAG) im 

Rahmen des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 9 Abs. 2 StandAG (jeweils 

Mehrheitsbeschlüsse) 

 

 

Fristen (in Anlehnung an § 73 VwVfG): 

 Möglichkeit des Einspruchs innerhalb eines Monats nach der Entscheidung 

des BfE 

 Abschluss der Prüfung und Erörterung innerhalb von drei Monaten nach 

Ablauf der Einwendungsfrist 
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Übersicht über die Instrumente der Öffentlichkeitsbeteiligung in den jeweiligen Verfahrensschritten gemäß StandAG   Jä/14.10.2015 
 

                              Schritt im 
                Auswahlverfahren 
 

 
 
Instrumente der 
Öffentlichkeits- 
beteiligung 
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§ 13 

Ermittlung in 
Betracht 

kommender 
Standortregionen 
und Auswahl für 

übertägige 
Erkundung durch 

BGE 

§ 14 

Entscheidung 
über übertägige 
Erkundung: Prü-

fung und Vor-
schlag durch BfE 
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§ 15 

Festlegung von 
standortbezoge-
nen Erkundungs-
programmen und 

Prüfkriterien 
durch BGE 

§ 16 

Übertägige 
Erkundung und 
Vorschlag für 
untertägige 

Erkundung durch 
BGE 

§ 17 

Auswahl für 
untertägige 

Erkundung durch 
BfE 
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§ 18 

Vertiefte 
geologische 

Erkundung und 
Standortvergleich 

durch BGE 

§ 19, Abs. 1 

Standortvor-
schlag durch BfE 

E
vt

l. 
In

te
rv

en
ti

o
n

 d
u

rc
h

 g
es

el
ls

ch
af

tl
ic

h
es

 B
eg

le
it

g
re

m
iu

m
 im

 A
n

sc
h

lu
ss

 a
n

 V
o

rs
ch

la
g

 d
es

 B
fE

 

§ 19, Abs. 2 

Übermittlung des 
Standortvor-
schlags an 

BMUB, Prüfung 
durch BMUB, 
Übergabe an 

Bundesregierung 
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§ 8 
Gesellschaftliches 
Begleitgremium 

 
            

 

§ 9 Abs. 1, § 10 
Bürgerversammlungen 

Evtl. Antrag auf 
Intervention bei 
gesellschaftlichem 
Begleitgremium 

    

Evtl. Antrag auf 
Intervention bei 
gesellschaftlichem 
Begleitgremium 

  
 

Evtl. Antrag auf 
Intervention bei 
gesellschaftlichem 
Begleitgremium 

Sollte abweichend 
zum StandAG bei 
§ 19 Abs. 1 erfol-
gen 

§ 9 Abs. 1 & 3 
Bürgerdialoge: laufende Beteili-
gung, kontinuierlicher Prozess 

 
            

 

§ 9 Abs. 3 
Regionale Begleitgruppe zur Unter-
stützung der Bürgerdialoge 

 
            

 

§ 9 Abs. 1 & 2 
Öffentlichkeit hat Möglichkeit der 
Stellungnahme, ggf. im Rahmen 
einer Bürgerversammlung  

 
  

 
        

 

§ 9 Abs. 3 
Bürgerbüros an in Betracht kom-
menden Standortregionen/Stand-
orten zur fachlichen Beratung der 
ansässigen Bevölkerung 

        

§ 11 Abs. 2 
Beteiligung betroffener Gebietskör-
perschaften & Träger öffentlicher 
Belange 

 
            

 

§ 14 Abs. 3; § 17 Abs. 3; § 19 Abs. 2 
Möglichkeit d. Äußerung für be-
troffene kommunale Gebietskörper-
schaften & Grundstückseigentümer 

       

 

§ 11 Abs. 3 
Ggf. Grenzüberschreitende Behör-
denbeteiligung 

 
            

 

§ 17 Abs. 4 
Klagemöglichkeit nach Umwelt-
rechtsbehelfsgesetz 

    

Derzeit in Prü-
fung, ggf. wegen 
EU-Recht nach 
§ 19 verlagern 

  

 

 


